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Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Bau-, Planungs- und Umwelt-
ausschuss 

19.08.2004 Ö Vorberatung 

Hauptausschuss 24.08.2004 N Kenntnisnahme 
Ratsversammlung 07.09.2004 Ö Endg. entsch. Stelle 

 
 
Berichterstatter: 

 
OBM / Erster Stadtrat 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Städtebauförderungsprogramm 
"Stadtumbau West" 
- Programmantrag 
 

 
A n t r a g : 

 
Die Verwaltung wird beauftragt, einen Antrag 
zur Aufnahme in das Programm Stadtumbau 
West zu stellen. 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: Eigenmittel in Höhe von 150.000,00 €, Be-

reitstellung im Zeitraum 2004 bis 2008 in fünf 
unterschiedlichen Jahrestranchen 
Deckung des Anteils für das Jahr 2004 vor-
handen 
 

 
 



-  2  - 

 
B e g r ü n d u n g : 

 
Mit Schreiben vom 09.07.2004 hat der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein mitge-
teilt, dass bereits im Jahr 2004 Mittel für ein neues Städtebauförderungsprogramm Stadtum-
bau West bereit stehen. 
 
Die Ratsversammlung wurde bereits am 22.06.2004 im Rahmen ihrer Beschlussfassung über 
die Aufstellung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes auf dieses neue Städtebauför-
derungsprogramm hingewiesen. Zunächst hat das Innenministerium eine Förderung des Integ-
rierten Stadtentwicklungsprogrammes aus Mitteln eines Landesprogrammes (ZIP) in Aussicht 
gestellt. Da aber zwischenzeitlich der Bund bereits für das Jahr 2004 einen Verpflichtungs-
rahmen für ein neues Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau West bereit gestellt hat, soll 
die Förderung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes aus dem neuen Programm erfol-
gen. Dazu ist ein Antrag bis zum 15.09.2004 beim Innenministerium des Lanees Schleswig-
Holstein zu stellen. 
 
Neben städtebaulichen Entwicklungskonzepten sind auch die Beteiligung der Bürger und der 
örtlichen Akteure, ein professionelles Projektmanagement sowie investive Maßnahmen för-
derfähig. Die Verwaltung schlägt aus diesem Grund vor, nicht nur einen Antrag in Höhe der 
Kosten für das ISEK zu stellen, sondern einen Mittelrahmen in Höhe von 450.000,00 € zu 
beantragen. Der Eigenanteil beträgt bei dieser Summe 1/3, 150.000,00 €. Dieser Mittelrahmen 
soll u. a. Kosten für Beteiligungsverfahren, ein professionelles Projektmanagement (hier ist 
die Einbeziehung des Sanierungsträgers gemeint) weitere Fachbeiträge (z. B. Wohnraumför-
derungskonzept) sowie erste investive Maßnahmen abzudecken. 
 
Diese Drucksache hat dem Bau-, Planungs- und Umweltausschuss zur Beratung vorgelegen. 
 
 
 
 
 
 
 
     Unterlehberg       

Oberbürgermeister        

 
Anlagen: 

- Anschreiben des Oberbürgermeisters 
- Merkblatt zum Programm Stadtumbau West 2004 des Landes Schleswig-Holstein 
 
 
 
 


